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Diplomprüfungsordnung 
für den Zusatzstudiengang Region Ostasien 
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Vom 11. Januar 1991 

Aufgrund des§ 2 Abs. 4, des§ 87 Abs. 3 und des§ 91 Abs. 1 des Gesetzes 
über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-West­
falen (WissHG) vom 20 November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 144), hat die He1nr1ch-He1ne­
Universität Düsseldorf die folgende Prüfungsordnung als Satzung erlas­
sen: 
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1. Allgemeines 

§ 1 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

Das Studium 1m Zusatzstudiengang Region Ostasien soll dem Studenten 1) 

zusätzliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln, die ihn 
befähigen, die in seiner vorausgegangenen Ausbildung erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse auf eine Berufstätigkeit im Bezug auf Ostasien 
anzuwenden. Das Studium ist 1n den Studienrichtungen China oder Japan 
möglich u_nd \'{ird du_rch eine Prüfung abgeschlossen. Durch diese Prüfung 
werden die Fah1gke1t zur selbständigen Anwendung der Methoden und die 
Kenntnis von Grundlagen und Forschungsstand 1n der gewählten Studien­
richtung festgestellt. 

§ 2 
Zugangsvoraussetzung 

Zugangsvoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluß eines wissenschaft­
lichen Studiums 1n einem Studiengang, der durch die vermittelten Kennt­
nisse und Fähigkeiten einen Bezug zum Zusatzstudiengang Region Ost­
asien aufweisen soll. Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzung ge­
geben ist, trifft der Prüfungsausschuß. 

1
) Zur Textvereinfachung benutzt diese Prüfungsordnung alle Funktionsbezeich­

nungen 1n mannl1cher Form: sie gelten für Frauen 1n der weiblichen Form. 

- 2 -

§ 3 
Diplomgrad 

Ist die Prüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät den 
Diplomgrad .D1plom-Reg1onalw1ssenschaftler· bzw. .Diplom-Reg1onal­
w1ssenschaftlerin •. 2) 

§ 4 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstud1enze1t beträgt einschließlich der Diplomprüfung tunt 
Semester. 
(2) Der Umfang aes Studiums soll m 1eder der beiden Stud1enr1chtungen, 
China oder Japan, insgesamt 120 Semesterwochenstunaen (SWS) betra­
gen. Hiervon entfallen 48 SWS auf den Sprachunterricht und 1ewe11s 
24 SWS auf die Fächer 
- Allgemeine kulturelle, historische und geographische Grundlagen. 
- Wirtschaft, 
- Politik, Recht und Gesellschaft. 
Alle Lehrveranstaltungen stnd Pflichtveranstaltungen. Das Studium kann 
nur im Wintersemester aufgenommen werden. 

§ 5 
Prüfungen und Prüfungsfrist 

(1) Die Meldung zur Diplomprüfung soll im vierten Studiensemester. und 
zwar mindestens sechs Wochen vor dem Prüfungstermin, durch Einrei­
chen des schriftlichen Antrages auf Zulassung zur Prüfung (§ 10) beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erfolgen. 
(2) Sofern die für die Zulassung zur Diplomprüfung eriorderl1chen Leistun­
gen nachgewiesen werden. kann dte Meldung auch vor Ablauf der 1n Ab· 
salz 1 genannten Frist eriolgen. 

§ 6 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organ1sat1on der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord­
nung zugewiesenen Aufgaben btldet die Philosophische Fakultät einen 
Prüfungsausschuß. Dieser besteht aus dem geschäftsführenden Direktor 
des Ostasien-Instituts als dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und drei 
weiteren Mitgliedern. Der Stellvertreter und ein weiteres Mitglied werden 
aus der Gruppe der Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und ein Mitglied aus der Gruppe der Stu­
denten gewählt. Für jedes der Mitglieder mtt Ausnahme des Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreters wird etn Vertreter gewählt. Die Amtszeit der 
studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, für die tibrigen Mitglieder zwei 
Jahre. 
(2) Der Prüfungsausschuß ist Behörde 1m Sinne des Verwaltungsveriah­
rens- und des Verwaltungsprozeßrechts. 
(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü­
fungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesonaere zuständig für die Ent­
scheidung über Widersprüche gegen tn Prüfungsveriahren getrottene Ent­
scheidungen. Mindestens einmal jährlich berichtet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dem Fakultätsrat tiber die Entwicklung aer Prüfun­
gen und der Studienzeiten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs­
ordnung, der Studienordnung und des Studienganges und legt die Vertei­
lung der Fachnoten und Gesamtnoten otten. 
(4) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn neben dem Vorsitzen­
den oder dessen Stellvertreter und einem weiteren Professor mindestens 
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei pädagog1sch-w1ssen­
schaftlichen Entscheidungen, insbesondere bet der Beurteilung, Anerken­
nung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen. der Fest­
legung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüfern und Bei­
sitzern, nicht mit. 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind berechtigt, der Ab­
nahme der Prüfung beizuwohnen. 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöttentlich. Die Mit­
glieder des Prüfungsausschusses, ihre Stellvertreter, die Prüfer und die 
Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öttent­
lichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschw1egen­
he1t zu verpflichten. 

2 ) Vorbehaltlich der Änderung der Verordnung über die Bezeichnung der nach Ab­
schluß eines Studiums an einer wissenschaftlichen Hochschule zu verleihenden 
Diplomgrade und die Zuordnung der Diplomgrade zu den Fachrichtungen und 
Siud1engangen (Dipl.VO-WissHI vom 26. Februar 1982 (GV. NW S. 150), zuletzt 
geanden durch Verordnung vom 22. Oktober 1986 (GV. NW. S. 701 ). 



§ 
Prüfer und Beisitzer 

!~ 1 Der Vorsitzende des Prüfungsausscnusses bestellt die Prüfer und die 
Be1s1tzer. Zum Prüfer dürfen nur Professoren und Privatdozenten der He1n­
r1cn-Heine-Universität Düsseldorf sowie Lehrbeaurtraate bestellt werden, 
die 1m vorausgegangenen Studienabschnitt eine selbständige Lehrtätig­
keit 1m betrettenden Prüfungsfach ausgeübt haben. Zum Beisitzer kann 
bestellt werden, wer Fachkenntnisse durch eine eigene Diolomprüiung 
oder eine vergleichbare Prüfung. nachgewiesen hat. In der Regel führt der 
Beisitzer das Protokoll. ., 

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Der Kandidat kann für die Diplomarbeit und die mündlichen Prüfungen 
die Prüfer vorschlagen. Seine Vorschläge sollen nach Möglichkeit berück­
sichtigt werden: der Vorschlag begründet Jedoch keinen Anspruch. 
!4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, daß dem Kan­
didaten die Namen der Prüfer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor 
dem 1ewe111gen Prüfungstermin, bekanntgegeben werden. 

(5) Alle Prüfer, die an der Prüfung eines Kandidaten beteiligt sind, bilden 
die Prüfungskomm1ss1on. 

§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Studienzenen 1n ostas1enw1ssenschaftlichen Studiengangen an wis­
senschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrah­
mengesetzes und dabei erbrachte Stud1enle1stungen werden von Amts 
wegen angerechnet. Studienzeiten in anderen Studiengangen oder an 
anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes sowie dabei erbrachte Studien- und Prü­
fungsleistungen werden von Amts wegen angerechnet. soweit die Gleich­
wenigkeit festgestellt wird. Studien- und Prüfungsleistungen. die an Hoch­
schulen außerhalb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes 
erbracht wurden und deren Gleichwert1gke1t festgestellt wurde, werden auf 
Antrag angerechnet. Gleichwert1gke1t ist festzustellen. wenn Studienzei­
ten, Stud1enle1stungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen den1enigen des entsprechenden Studiums an der auf­
r.enmenoen Hochschule 1m wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich. sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt­
bewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Stu­
aienle1stungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Kultusm1n1sterkonferenz und der Westdeutschen Rek­
torenkonferenz gebilligten Aqu1valenzvere1nbarungen zu beachten. Bei 
Zweifeln an der Gle1chwert1gke1t kann die Zentralstelle für ausland1sches 
Bildungswesen gehort werden. 

(2) Zuständig für die Anrechnung nach Absatz 1 ist der Prüfungsaus­
schuß. Vor Feststellungen über die Gle1chwert1gkeit sind zuständige Fach­
vertreter zu hören. 

(3) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen 
und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleich­
baren Notensystemen wird der Vermerk .bestanden" aufgenommen. Die 
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 besteht ein Rechts­
anspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienlei­
stungen und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des Hochschul­
rahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der Student 
hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

§ 9 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

11) Eine Prüfungsleistung gilt als mit .nicht ausreichend" (5,0) bewertet, 
wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht 
erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungslei­
stung nicht 1n der vorgegebenen Zeit erbracht wird. 

(21 Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vor­
lage eines arztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsaus­
schuß die Gründe an, wird dies dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt und 
ein neuer Termin festgesetzt Die bereits vorliegenden Prüfungsergeo­
msse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat. das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflus­
sen. gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit .nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet: die Feststellung wird von dem 1ewe1ligen Prüfer oder Aufsicht­
führenden getroffen und aktenkundig gemacht. Ein Kandidat, der den ord­
nungsgemaßen Ablauf der Prüfung stort, kann vom 1ewe1ligen Prüfer oder 
Aufsichtführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungs­
leistung ausgeschlossen werden: 1n diesem Fall gilt die betreffende Prü­
fungsleistung als mit .nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für 
den Ausschluß sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Prüfungsausschuß den Kandidaten von der Erbringung weiterer 
Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen. daß Entschei­
dungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuß überprüft 
werden. Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem 
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. zu oegrunden und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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II. Diplomprufung 

§ 10 
Zulassung 

(1) Zur Diolomprüfung kann nur zuge1assen werden, wer 
1. die Zugangsvoraussetzung nach§ 2 erfüllt: 

2. die geforderten sechs Le1stungsnacnwe1se: 
- für 1e eme Sorachklausur 1m ersten 01s dritten Semester 3 LN 
- in 1eoem der drei Fächer gemaß § 4 Abs. 2 einen mit min-

destens .ausreichend" (4,0) benoteten Le1stungsnachwe1s 
für eine Klausurarbeit oder eine schriftliche Hausarbeit 3 LN 

erworoen hat. 
!2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung ist schriftlich an den Prü­
fungsausschuß zu stellen. Dem Antrag smd be1zutugen: 
1. Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungs-

voraussetzungen, 
2. ein Lichtbild, 
3. ein m deutscher Sprache abgefaßter Lebenslauf mit Bildungsgang und 
4. eine Erklärung aarüber. ob der Kandidat bereits eine verg1e1chbare Prü­

fung nicnt oder endgültig nicnt bestanden hat. ob er sich in einem ande­
ren Prüfungsveriahren befindet oder ob er durch Versaumen der W1e­
derholungstrist (§ 18 Abs. 4) seinen Prüfungsanspruch verioren hat. 

13) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2 Satz 2 erfor­
derliche Unterlage in der vorgescnriebenen Weise beizufügen. kann der 
Prüfungsausschuß gestatten, den Nachweis auf andere Art zu fuhren. 

§ 11 
Zulassungsverfahren 

111 Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsaus­
schusses. Die Entscheidung ist dem Bewerber schriftlich m1tzute1len. 

12) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die in § 10 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicnt erfüllt smc 
2. die Unterlagen unvollstandig sind oder 
3. der Kandidat sich in demselben oder einem verwandten Studiengang m 

einem Prüiungsveriahren oehndet oder eine verg1e1chbare Prüfung an 
einer w1ssenschaftl1chen Hochschule 1m Ge1tungsoere1ch des Hoch­
schulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat. 

13) Die Zulassung dari im übrigen nur abgelehnt werden. wenn der Kandi­
dat seinen Prüfungsanspruch durch Versaumen einer Wiederholungsfrist 
[§ 18 Abs. 4) venoren hat. 

§ 12 
Art und Umfang der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprufung besteht aus 

1. der Diplomarbeit, 
2. vier Fachprüfungen gemäß Absatz 2 
und wird zeitlich in der genannten Reihenfolge abgelegt. 

(2) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf folgende Fächer: 

1. Sprache. 
2. Allgemeine kulturelle, historische und geographische Grundlagen. 
3. Wirtschaft, 
4. Politik, Recht und Gesellschaft 
der gewählten Studienrichtung China oder Japan. 
(3) Die Fachprüfungen gemaß Absatz 2 mit Ausnahme des Faches. aus 
dem die Diplomaroe1t gewahlt wurde, bestehen aus je einer Klausurarbeit 
und einer mundlichen Prüfung. Die Fachprüfuna 1n aem Fach. aus dem die 
D1plomaroe1t gewahlt wurde, besteht in einer mundl1chen Prüfung. 

(4) In den Fachprüfungen hat der Kandidat seine Fert1gke1t 1n der~ ie 
sowie die Fähigkeit zur selbstandigen Anwenaung der Methoden u. „1e 
Kenntnis von Grundlagen und Forschungsstand 1n den Fächern der ge­
wahllen Studienrichtung nachzuweisen. 
(5) Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er 
wegen länger andauernaer oder ständiger körperlicher Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Prüfung ganz oder te1lwe1se in der vorgesehenen Form 
abzulegen, hat der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandida­
ten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

§ 13 
Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit. Der Kandidat soll 
1n der Diplomarbeit nachweisen. daß er imstande ist. innerhalb einer vor­
gegebenen Frist ein Problem aus einem gewahlten Fach seiner Studien­
richtung selbstandig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
Die Diplomarbeit kann von 1edem im Studiengang in Forschung und Lehre 
tätigen Professor oder Privatdozenten ausgegeoen und betreut werden. 
Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Diplom­
arbeit Vorschlage zu machen. Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prü­
fungsausschusses dafür, daß ein Kandidat rechtze1t1g das Thema für eine 
Diplomarbeit erhält. Die Diplomarbeit kann nicnt im Fach Sprache der 
gewahlten Studienrichtung(§ 12 Abs. 2 Nr. 1) angefertigt werden. Der Zeit­
punkt der Ausgabe des Themas aer Diplomaroe1t ist aktenkundig zu 
machen. 
(2) Die Diplomarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen. Die Bearbei­
tungszelt betragt zwolf Wochen. Das Thema muß nach Inhalt und Umfang 
so begrenzt sein, daß es innerhalb der Bearbe1tungsze1t behandelt werden 



kann. Das Thema der D1olomarbe1i kann nur einmal. una zwar innerhalb 
aer ersten vier Wochen. zurückgegeoen werden. Der Abgabetermin kann 
auf begründeten Antrag um bis zu tunt Wochen hinausgeschoben weraen. 
(3) Die D1olomaroe1t kann aucn 1n Form einer Gruppenaroe1t zuaelassen 
werden. wenn aer als Prüfungsleistung zu oewertenae Beitraa aes einzel­
nen autgruna aer Angaoe von Abschnitten. Seitenzahlen oaer anderen 
001ekt1ven Kriterien. die eine e1ndeut1ge Abgrenzung ermoglichen. aeutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 
erfüllt. 
(4) Die Diolomarbe1t ist zweifach in Maschinenschrift. gebunden und pag1-
n1ert e1nzure1cnen: ihr ist eine Erklarung des Kandidaten oe1zuii.Jgen. aaß 
er die Arbeit selbstand1g verfaßt und keine anderen als die angegebenen 
Quellen benutzt hat. Die Stellen der Arbeit. die anderen Werken dem Wort­
laut oder dem Sinn nach entnommen sind. mussen 1n 1edem Fall unter 
Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht werden. Die Ver­
sicherung selbstand1ger Abfassung ist auch fur gelieferte Zeichnungen, 
Skizzen oder grafische Darstellungen aozugeben. 

§ 14 
Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 

(1) Die Diolomarbelt ist fristaemaß bei der vom Vorsitzenden des Prü­
fungsausschusses bestimmten Stelle abzuliefern: oer AbaabezenpunKt ist 
aktenkundig zu machen. Wird die Diplomarbeit nicht tristgemaß abgelie­
fert, gilt sie als mit _nicht ausreichend" (5.0) bewertet. 
(2) Die Diplomarbeit w1ro von zwei Prüfern aus dem Kreis der Prüfer nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 1 begutachtet und nach § 17 bewertet. Einer der 
Prüfer soll der Fachvertreter sein. der aas Thema vorgeschlagen hat. Der 
zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 
Die schriftlichen Gutachten s1na dem Vors1tzenoen des Prufunasaus­
schusses spatestens zwei Monate nach Erhalt der Arbeit mit einer Bewer­
tung zu ubergeoen. Oie Note wird aus dem arithmetischen Mittel der Ein­
zelnoten geo1ldet. sofern die Differenz nicht mehr afS 2.0 betragt. Betragt 
die Differenz mehr als 2.0. entscheidet der Prüfung.sausschuß. 
(31 Eine mit schlechter als _ausreichend" (4.0) bewertete Diolomarbe1t ist 
aogelehnt. Oie D1p1omorufung ist 1n diesem Fall nicht bestanden. Entspre­
chendes gilt 1m Fa11 von Absatz 1 Satz 2. 

§ 15 
Klausurarbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nachweisen. daß er in oe­
grenzter Zeit und mit begrenzten H11fsm1tteln ein Problem mit den gelaufi­
gen Methoden des Faches erkennen und Wege zu einer Losung finden 
kann. 
(2) Für die Klausurarbeiten sind 1ewe1ls zwei Themen zur Wahl zu stellen. 
Die Bearbeitungszeit für eine Klausurarbeit betragt vier Zeitstunden. 
(3) Jede Klausurarbeit wird von zwei Prüfern gemaß § 17 Abs. 1 bewertet. 
Hiervon kann nur aus zwingenden Gn.inden abgew1cnen werden: die 
Gründe sind aKtenKund1g zu machen. Die Note der Klausurarbeit ergibt 
sich unter Beri.Jcks1cht1gung von§ 14 Abs. 2 Satz 5 und 6 aus dem arithme­
tischen Mittel der E1nze1bewertungen. 

§ 16 
Mündliche Prüfungen 

(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen. daß er die 
Zusammenhange des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestel­
lungen in diese Zusammenhange einzuordnen vermag. Durch die mund­
l1chen Prütunaen soll lerner festoestellt werden. ob der Kandidat über brei­
tes Grund1aaenw1ssen veriuat. Der Kandidat kann tur die mundl1che Prü­
fung are1 eingegrenzte Themen (Vert1etungsgeb1ete) benennen. mit denen 
er s1cn besonders oescnaftigt hat. 
(2) Die mundlichen Pri.Jtungen werden in 1edem Fach vor einem Prüfer in 
Gegenwart eines Beisitzers gemaß § 7 als Einzelprüfungen oder als Grup­
penpn.ifungen abgelegt. In der Regel sollen nicht mehr als zwei Kandida­
ten in einer Gruppe geprüft werden. 
(3) Die mundl1chen Prüfungen dauern in 1edem Fach 1n der Regel minde­
stens 20 und hochstens 40 Minuten. 1m Fall einer Gruppenprüfung minde­
stens 30 und höchstens 60 Minuten. Vor der Festsetzung der Note gemaß 
§ 17 Abs. 1 hart der Prüfer den Be1s1tzer. 
(4) Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der Prüfung sind 1n 
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der mundlichen Prüfung wird 
dem Kandidaten jeweils 1m Anschluß an diese Prüfung bekanntgegeben. 
(5) Die1enigen Studenten. die ihre Meldung zur Prüfung eingereicht ha­
ben. sollen nach Maßgabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhorer zuge­
lassen werden. sofern der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulassung der 
Zuhörer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe 
des Prülungsergebn1sses an den Kandidaten. 

§ 17 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jewei­
ligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind 
folgende Noten zu verwenden: 
1 sehr gut eine hervorragende Leistung: 
2 gut eine Leistung, die erheblich über den durch­

schnittlichen Anforderungen liegt; 
3 betrierngend eine Leistung. die durchschnittlichen Anforde­

rungen entspricht; 
4 ausreichend eine Leistung, Oie trotz ihrer Mangel noch den 

Anforderungen genügt; 
5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicht mehr genügt. 
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Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzemen Noten um 0.3 können zur 
differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet weroen: die Noten 0,7, 
4.3 und 5.3 sind dabei ausgeschlossen. 
12) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen. errec.h­
net sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Pru­
iungsleistungen. Die so ermittelte Fachnote lautet 
bei einem Durchschnitt bis 1 ,5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1 .5 bis 2.5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2.5 bis 3.5 befriedigend. 
bei einem Durchschnitt über 3.5 bis 4.0 ausreichend. 
bei einem Durchschnitt über 4.0 nicht ausreichend. 
(3) Für die Gesamtnote der Diplomprüfung werden die Note der Diplom­
arbeit und die auf eine Dezimalstelle ermittelten Fachnoten 1m Verhaltn1s 
5 : 2 : 2 : 2 : 2 gewertet. 
(4) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma oerucks1cht1gt: alle weiteren Stellen wer­
den ohne Rundung gestrichen. 
(5) Die Prüfung ist bestanden. wenn samtliche Fachnoten und die Note 
der D1plomarbe1t mindestens .ausreichend" (bis 4.01 sind. 

§ 18 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Die Prüfungen 1n den einzelnen Fächern und die Diplomarbeit können 
bei .nicht ausreichenden· Leistungen einmal wiederholt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Diplomarbeit 1n der 1n § 13 Abs. 2 genannten 
Frist ist 1edoch nur zulass1g, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner 
ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hatte. Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen sind anzu­
rechnen. Die Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung ist nicht zu-
1ass1g. 
(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. Auf 
Antrag des Kandidaten kann der Prüfungsausschuß 1n begrundeten Fallen 
eine zweite Wiederholung der mit .nicht ausreichend" bewerteten Prüfun­
gen 1n den einzelnen Fachern nach § 12 Abs. 2 zulassen. 
(3) Der Prüfungsausschuß bestimmt die Fristen. innerhalb deren die Wie­
derholungsprüfungen abgelegt werden sollen. Die erste Wiederholungs­
prüfung soll innerhalb von zwei Semestern nach Abschluß der nicht be­
standenen Fachprüfung abgeschlossen sein. 
(4) Versaumt der Kandidat. sich innerhalb eines Jahres nach dem fehlge­
schlagenen Versuch oder - bei NichtbestehE!n mehrerer.Fachprüfungen .. -
nach der letzten nicht bestandenen Fachprufung zur W1ederholungspru­
fung zu melden, verliert er den Prüfungsanspruch. es sei denn. er weist 
nach. daß er das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die erforderliche Fest· 
stellung trifft der Prüfungsausschuß. 

§ 19 
Zeugnis 

(1) Über die be~tandene Diplomprüfung ist unverzüglich. moglichst inner­
halb von vier Wochen. ein Zeugnis auszustellen. das die gewahlte Studien­
richtung. die Fachnoten nach § 17. das Thema und die Note der D1plom­
arbe1t sowie die Gesamtnote enthält. Auf Antrag des Kandidaten kann die 
bis zum Abschluß der Diplomprüfung benötigte Fachstudiendauer in das 
Zeugnis aufgenommen werden. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Es tragt das Datum des Tages, 
an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 
(21 Ist die Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden. erteilt 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten h1eruber 
einen schriftlichen Bescheid. der auch darüber Auskunft gibt. ob und gege­
benenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Prüfung 
wiederholt werden kann. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh­
rung zu versehen. 
(3) Hat der Kandidat die Prüfung nicht bestanden. wird ihm auf Antrag eine 
schriftliche Bescheinigung darüber ausgestellt. die die erbrachten Prü­
fungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungslei­
stungen enthält und erkennen läßt. daß die Prüfung nicht bestanden ist. 

§ 20 
Diplomurkunde 

Gleichze1t1g mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Diplomurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehand1gt. Dann wird die Verleihung 
des Diplomgrades gemaß § 3 beurkundet. Die Diplomurkunde wird vom 
Dekan der Philosoph1schen Fakultat und dem Vorsitzenden des Prufungs­
ausschusses unterzeichnet. 

III. Schlußbestimmungen 

§ 21 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getauscht und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prufungs~ 
ausschuß nachtraglich 01e Noten für d1e1en1gen Prüfungsleistungen. bei 
deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat. entsprechend berichtigen 
und. die Prüfung ganz oder te1lwe1se für nicht bestanden erklaren. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt. ohne daß der Kandidat hierüber tauschen wollte. und wird diese 
Tatsache erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt. wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt . Hat der K<mdidat die 
Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt. entscheidet der Prufungsaus­
schuß unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das land 
Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 



(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenne1t zur Äußerung 
zu geben. 
14) Das unrichtige Prüfungszeugnis wird eingezogen: gegebenemalls 
wird ein neues erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 ist 
nach einer Frist von funf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

( 1) Nach dem Abschluß des Prüfungsveriahrens wird dem Kandidaten auf 
Antrag Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezoge­
nen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewahrt. 
(2) Der Antrag ist binnen einem Monat nach Aushand1gung des Prüfungs­
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die­
ser bestimmt Ort und Zeit der E1ns1chtnahme. 

§ 23 
Aberkennung des Diplomgrades 

Jer Diplomgrad kann aberkannt werden. wenn s1cn nacntragltch heraus­
stellt, daß er durch Täuschung erworben worden ist oaer wenn 1rnuml1ch 
wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung als gegeben angenom­
men woraen s1na. Uber die Aberkennung entscheidet die Ph1losoprnsche 
Fakultat. 

§ 24 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung tntt mit Wirkung vom 1. Ok1ober 1990 in Kraft. 
(2) Diese Prüfungsordnung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultus­
m1nistenums una des M1nistenums fur W1ssenscnaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (GABI. NW.) verottent11cht uno in aen Amt­
lichen Bekanntmacnungen der He1nr1ch-Heine-Univers1tat Düsseldorf ab­
gedruckt. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Philosooh1-
schen Fakultat vom 24. 4. 1990 und 9. 1. 1991. des Senats der He1nr1ch­
Heine-Universität Düsseldorf vom 6. 11. 1990 und 11. 1. 1991 sowie der 
Genehmigung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Lan­
des Nordrhein-Westfalen vom 7. 12. 1990 - II A 6-8144.34. 

Düsseldorf, den 11. Januar 1991 
Der Rek1or 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsprofessor Dr. G. Kaiser 
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Veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des 

Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes NW - Teil II -
vom 15. März 1991 


